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Traditionen konnen und miissen sich andern

In New York kritisiert die Gesundheitsbehdrde die Praxis von ul-
traorthodoxen Juden, welche bei der Beschneidung von Knaben
nach alter Tradition das austretende Blut mit dem Mund absaugen
(Metzitzah B’peh, wértlich Ubersetzt: oral-genitale Beschnei-
dung). Diese Praxis birgt medizinische Risiken fir das Kind durch
potenzielle Infektion z.B. mit dem Herpesvirus. Eine Minderheit
der Behérde ist der Meinung, dass die Praxis sogar ganz verboten
werden musse.

Neusollenkiinftig in New York beide Eltern Gber diese Praxis schrift-
lich informiert werden und beide schriftlich zustimmen mussen.
Die Ultraorthodoxen wollen nun Beschwerde einreichen, bevor
die Regelung - 30 Tage nach Publikation - in Kraft tritt, weil nach
ihrer Auffassung ein Knabe ohne diesen nach tber 3000 Jahre
alter Tradition ausgefihrten Teil der Beschneidung nicht judisch
sei und esihnen damit verunméglicht werde, den eigenen Kindern

das Wichtigste im Leben weiterzugeben.
www.nytimes.com 14.9.2012

Aufgrund der Debatte in New York lehnten sich auch die Vereini-
gung der Kinderarzte (IAPA) in Israel gegen ein uraltes Ritual auf.
Die Arzte forderten das israelische Gesundheitsministerium auf, in
Krankenhdusern und Babykliniken dartiber zu informieren, dass
Metzitzah B’peh nicht nétig sei. Das Oberrabbinat reagierte mit
einer Erkldrung, dass Mohalim die Eltern ohnehin Uber Risiken
aufklaren und ihnen die Wahl lassen wirden. «Und die meisten
wahlen die Pipette», betonte der Leiter der Beschneidungsabtei-
lung desRabbinats, Mosche Marciano. Tatsdchlich wird heutzutage
bei den wenigsten Beschneidungen Metzitzah B’peh angewandt,
sondern eine sterile Pipette benutzt.

www.juedische-allgemeine.de 16.8.2012

Angst vor den Miittern?

Interessant an diesem Fall ist, dass die Ultraorthodoxen sich gegen
eine Vorschrift wehren, dass beide Eltern unterschreiben missen.
Das kann wohl nur bedeuten, dass sie nicht méchten, dass die
Frauen hier etwas zu sagen haben, weil sie furchten, dass die
Frauen - selber nicht physisch durch die Tradition an das Ritual
gebunden-als Mitter der Neugeborenen damdéglicherweise nicht
diskussionslos zustimmen wirden.

Transformation ist méglich

Das Beispiel zeigt zudem, dass die Tradition der Beschneidung
selber Transformationen erfahren haben, dass neue Erkenntnisse
der Medizin die Praxis bereits verandern konnten.

Interessantist auch, dass offenbarunter Juden diese verschiedenen
Praktiken der religiésen Beschneidung nicht durchwegs bekannt
sind. Innerhalb der Religionsgemeinschaft wird also dariiber kaum
gesprochen. Es ist dieses nicht Diskutierte, nicht Diskutierbare,
das die Tradition so méchtig macht. Dadurch, dass die Traditionen
von aussen angegriffen werden, wird nun aber auch die interne
Debatte angeregt.

Deshalb ist das Urteil von Kéln auch so wichtig. Nur Richter
kénnen solche Bewertungen dussern, ohne gerade direkt dem
Antisemitismusvorwurf ausgesetzt zu werden. Die nun ange-
stossene Debatte sollte deshalb auch nicht von der Politik durch
den voreiligen Erlass einer Sonderregelung abgewiirgt werden.
Die Politik muss solche Spannungen aushalten und Zeit zur
Lésungsfindung geben. Reta Caspar

«Mein Korper gehort mirl»
Plakatkampagne in Deutschland
Am «Weltkindertag», 20. September 2012,
ist die Kampagne der GBS angelaufen:
Neben traditionellen Plakaten war auch
dieses «Plakat auf Radern» mehrere Tage
in Berlin unterwegs.

Die FVS gehért zu den Unterstitzerinnen der Kampagne.

Spenden fur die Kampagne kénnen tberwiesen werden an:

Giordano Bruno Stiftung, Auf Fasel 16 D- 55430 Oberwesel

Konto-Nr: 2 222 222, BLZ: 560 517 90

Kreissparkasse Rhein-Hunsrick

IBAN: DE40 5605 1790 0002 2222 22, BIC: MALADE51SIM
Verwendungszweck «Pro Kinderrechte»

GBS: Kinder sind keine Besitztiimer ihrer Eltern, son

Diese Rechtsauffassung, die sich u.a. in der UN-Kinderrechts-
konvention widerspiegelt, hat in den letzten Jahren erheblich
an Bedeutung gewonnen. Trotzdem werden Kinderrechte oft
noch ignoriert. Aus diesem Grund plante die Giordano-Bruno-
Stiftung eine Kinderrechtskampagne, die urspriinglich 2013
starten sollte. Als sich nach dem Urteil des Landgerichts K&In
eine o6ffentliche Debatte zur Knabenbeschneidung entwickel-
te, fiel der Entschluss, diese Kampagne vorzuziehen und mit
dem Schwerpunktthema «Zwangsbeschneidung» beginnen
zu lassen.

Schliesslich geht es bei der Frage nach der Zulassigkeit der
Knabenbeschneidung um zentrale Kinderrechte, namlich um
das Selbstbestimmungsrecht sowie das Recht auf koérperliche
Unversehrtheit des Kindes, die hier im Konflikt zur Erziehungs-
gewalt der Eltern stehen. Die Religionsfreiheit, die in der 6f-
fentlichen Debatte eine grosse Rolle spielt, ist demgegentber
nebensachlich, da sich die Religionsfreiheit der Eltern nur auf
sie selbst erstreckt — nicht aber auf ihre Kinder, die das Recht
haben, ihre eigenen religiés-weltanschaulichen Uberzeugungen
zu entwickeln, unabhéngig davon, was die Eltern glauben.
(Auch Kinder haben ein Recht auf Religionsfreiheit!)

Wir begreifen jede medizinisch nicht notwendige Knaben-
beschneidung als Unrecht, erkennen jedoch an, dass Eltern,
die ihre S6hne aus religiésen oder «hygienischen» Grinden
beschneiden lassen, glauben, nur «das Beste» fiur ihre Kinder
zu tun. Allerdings sollten auch sie die neuen medizinischen
Studien zur Kenntnis nehmen, die eindrucksvoll belegen, dass
es sich bei der Vorhautbeschneidung um einen risikoreichen,
schmerzvollen, mitunter sogar traumatisierenden Eingriff han-
delt, der mit der irreversiblen Amputation eines hochsensiblen,
funktional nutzlichen Kérperteils verbunden ist. Die Zwangs-
beschneidung von Knaben ist also keineswegs eine Bagatelle,
wie man friher vermutete, sondern sehr wohl vergleichbar mit
den «milderen» Formen derweiblichen Genitalverstimmelung,
die zu Recht geachtet wird.

Wir fordern die deutschen Politiker auf, die Selbstbestimmungs-
rechte der Kinder héher zu gewichten als die Beschneidungs-
interessen der Eltern, die in vielen Féallen bloss einem sozialen
Gruppendruck folgen und Gber die Konsequenzen der Zirkum-
zision nur unzureichend aufgeklart sind. Unser Appell an die
Parlamentarier lautet: Sorgen Sie dafur, dass Religionsfreiheit
nicht mehr als Freibrief verstanden wird, Kindern Schmerzen
zufugen zu duarfen! Unterstitzen Sie die Aufklarungsarbeit
internationaler Kinder-und Jugendarzte sowie fortschrittlicher
Juden und Muslime, die das Ritual der Vorhautbeschneidung
seit Langem kritisieren! Vertreten Sie die Rechte des Kindes
auf Selbstbestimmung und korperliche Unversehrtheit, indem
Sie Art. 24 Abs. 3 der UN-Kinderrechtskonvention in die Tat
umsetzen: «Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und
geeigneten Massnahmen, um Uberlieferte Brauche, die fur die
Gesundheit der Kinder schadlich sind, abzuschaffen.»

www.pro-kinderrechte.de

frei denken. 412012



	Traditionen können und müssen sich ändern

